






FOrtsetzuNg vON Seite 1 – „ISPM 15“ StaNdard

Europalette bietet neuen 
Standard schon ab 2010
Kisten und Paletten: So sinnvoll und 

effizient Verpackungen aus Massiv-

holz sind, können mit ihnen doch 

gefährliche Schädlinge verschleppt 

werden. Deshalb müssen Holz-

verpackungen beim Export in be-

stimmte Länder nach besonderen Vor-

schriften behandelt werden. Bereits 

ab 1. Januar 2010 werden alle neu 

hergestellten Europaletten der EPAL-

Lizenznehmer den weltweiten Export-

standard „ISPM 15“ erfüllen. 

Der Europalettenpool, mit der EPAL als 
größtem Lizenzgeber, wird der einzige 
Tauschpalettenpool sein, der den welt-
weiten Exportstandard schon vor der 
verbindlichen Verp�ichtung freiwillig an-
bietet. „ISPM 15“ ist ein internationaler, 
von der Welthandelsorganisation WTO 
akzeptierter Standard für den Bereich 
der Holzverpackungen. Die EPAL stärkt 
somit ihre Position als führender Palet-
tenpool in der internationalen Logistik.

Schluss mit  
Freifahrtschein für den 
Langhornbock

ISPM 15 ist ein international vereinbarter 
Standard für die Behandlung von Holz-
verpackungen. Weltweit sorgen Länder 
mit diesem Standard dafür, die unbe-
absichtigte Verbreitung von P�anzen-
schädlingen einzudämmen. Insbeson-
dere der asiatische Langhornbock und 
die Kiefern-Nematode, die früher mit 
Holzverpackungen auf Reisen gingen, 
können sich so nicht weiter ausbreiten. 
Der Langhornbock legt seine Eier un-
ter die Baumrinde, seine Larven fres-
sen sich dann zunächst ins Holz, ehe 
sie von dort weiter wandern. Nemato-
den sind Fadenwürmer, die sich z.B. in 
Kiefernholz ausbreiten.

Bisher war es durch Schutzmaß-
nahmen im Importland immer wieder 
zu Verzögerungen der Transporte ge-
kommen. Deshalb verp�ichteten sich 
zahlreiche Staaten in einem internatio-
nalen P�anzenschutzabkommen dazu, 
Holzverpackungen von vornherein ge-
gen Schädlinge zu behandeln. Derzei-
tige Mitgliedsstaaten sind u.a. die Euro-
päische Union, USA, China, Australien, 
Kanada und ein großer Teil des mittel- 
und südamerikanischen Kontinentes.

30 Minuten bei mindes
tens 56 Grad schwitzen

Nun werden alle neu hergestellten 
EPAL-Paletten ab dem 1. Januar 2010 
hitzebehandelt. Dies geschieht bei einer 
Temperatur von mindestens 56° Celsius 
im Kern des Holzes für mindestens 30 
Minuten, in einem Prozess ähnlich der 
Pasteurisierung. Innerhalb der Europä-
ischen Gemeinschaft wird jede neu her-
gestellte EPAL-Palette mit einer spezi-
ellen Markierung versehen sein, an der 
man sie identi�zieren kann (Bild Seite 1). 

EPAL ist mit neuer  
Norm weltweit ganz vorn

„Als erster Palettenpool, der diese P�an-
zenschutzbestimmungen als Standard 
einführt, ist EPAL weltweit führend“ er-
klärt Harry Jacobi, CEO der EPAL. Er 
rechnet mit 70 Millionen neu hergestell-
ten Paletten, die im ersten Jahr behan-
delt werden – innerhalb des gesamten 
Netzwerkes. „Wir sind stolz darauf, dass 
weltweit alle zugelassenen Hersteller 
auf dem besten Wege sind, diese Stan-
dards lange vor der Frist zu erfüllen – mit 
all jenen Lizenznehmern, die bereits jetzt 
ISPM  15-konforme EPAL-Paletten liefern  
können“.

WAs IsT ISPM?
Die Standards für die Einfuhr von 
Holzverpackungen werden weltweit 
zunehmend vereinheitlicht. Mit der 
„International Plant Protection Con-
vention“ (IPPC), einem internationa-
len P�anzenschutzübereinkommen, 
werden internationale Standards 
festgelegt. In diesen Standards gibt 
es die Richtlinie Nr. 15 „Internatio-
nal Standards for Phytosanitary Mea-
sures“ (ISPM), demnach müssen 
Holzverpackungen
�s	entrindet*, 
�s	�entsprechend behandelt – Bega-

sung mit Methylbromid (MB) oder 
Hitzebehandlung (HT) und 

�s	entsprechend markiert worden sein.
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*�Rindenreste mit weniger als 3 cm Breite oder 
Kreditkartengröße sind zulässig.


